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Vorwort

Die 3. Auflage der Einführung in den gewerblichen Rechtsschutz und das 
Urheberrecht ist ein komplett neues Werk.

Einerseits war es notwendig, angesichts der seit der 2. Auflage verstrichenen 
Zeit, den Inhalt umfassend zu überarbeiten und teilweise neu zu erstellen. 
Zum anderen wurde aber auch der Fokus der Einführung geschärft und nicht 
nur der interessierte Jurist (sei er Student oder Referendar) ins Visier genom-
men, der sich erstmalig für gewerblichen Rechtsschutz interessiert, sondern 
auch der Praktiker, sei er Anwalt oder Mitglied der Rechtsabteilung eines Un-
ternehmens, dem der gewerbliche Rechtsschutz zum ersten Mal entgegentritt.

So wurden kurze Übersichten vor die einzelnen Absätze eingefügt, damit 
schnell die Orientierung erfolgen kann, ob das, was im Folgenden beschrie-
ben wird, tatsächlich von Interesse ist. Soweit sinnvoll, wurden Praxistipps 
angefügt, um über die reine Wissensvermittlung hinaus wichtige Punkte für angefügt, um über die reine Wissensvermittlung hinaus wichtige Punkte für angefügt, um über die reine Wissensvermittlung hinaus wichtige Punkte für 
die tägliche Praxis anzusprechen.

Neu sind auch Muster zu den wichtigsten Formularen (Abmahnung, Neu sind auch Muster zu den wichtigsten Formularen (Abmahnung, Neu sind auch Muster zu den wichtigsten Formularen (Abmahnung, Neu sind auch Muster zu den wichtigsten Formularen (Abmahnung, Neu sind auch Muster zu den wichtigsten Formularen (Abmahnung, Neu sind auch Muster zu den wichtigsten Formularen (Abmahnung, Neu sind auch Muster zu den wichtigsten Formularen (Abmahnung, 
Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden Schutzschrift, Klage) und Übersichten zu den typischerweise anfallenden 
Kosten.

Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und Der Autor darf an dieser Stelle ganz herzlich den folgenden Rechts- und 
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haben. Hierbei handelt es sich in alphabetischer Reihenfolge um: Matthias 
Beer, Franciska Dendl, Tobias Kaufmann, Michael Kobler, Philipe Kutschke, 
Simon Schopper, Daniel Seitz, Dominik Woll.

Nicht zuletzt gilt der Dank aber auch Herrn Rechtsanwalt Johannes Chroc-
ziel, der sich aus der Sicht des Praktikers, der selbst nicht im gewerblichen 
Rechtsschutz tätig ist, das gesamte Werk durchgesehen und an vielen Stellen 
die Fragen gestellt hat, die das Buch nun beantwortet.

In diesem Sinne wird dem Leser dieses Buch als praxisnahe Arbeitshilfe 
zur Hand gegeben.

München, im Februar 2019 Der Verfasser
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